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(um 1184—1227) nur eine Überarbeitung und Ergänzung verlorener 
„Annales ecclesiae Rigensis“ darstelle. Dankenswert sind zwei Licht­
drucktafeln mit den Originalverträgen der Grdensmeister mit den 
Öselern von 1241 und 1255 aus dem Stockholmer Reichsarchiv 
(Langes Livl. UB. 169. 275). L. A.

R. Schrob, Line Fälschung für Kloster St. AIban bei Mainz, 
Beitr. z. Hess. KG. 11 (1937), 167—183. Diese Zälschung ist 
1233/34 als veränderte Fassung des von Lucius III. 1184 Nov.2I 
verliehenen Privilegs (JL 15119) hergestellt und gewährte dem 
Rloster das Recht, bei allgemeinem Interdikt stillen Gottesdienst ab­
halten zu dürfen. Auf diese Weise erstrebte man in 51. Mban die 
Gleichstellung mit der Mainzer Niederlassung des Zranziskaner­
ordens, die eben damals jenes Recht erhalten hatte. - Den kritischen 
Druck beider Urkunden bietet der Anhang. H.-W. Rl.

Karol Maleczrjnski, W sprarvie autentycznosci dokumentow 
Mendoga z lat 1253—1261, Kteneum wilenski 11 (lvilna 1936), 
1—56. verf. untersucht zehn, u. a. für Riga und den Deutschen 
Orden ausgestellte Urkunden des litauischen Rönigs Mndowe, von 
denen einige gefälscht oder verdächtig sind. L. A.

hanns Rrupicka, Das Urkundenwesen des deutschen königlichen 
Hofgerichts von 1273—1378. Breslau 1937, Nischkowskq,- 28 5. 
Als Auftakt für eine ausführliche Kanzleigeschichle und gleichsam als 
Voranzeige für ein Regestenwerk über die Tätigkeit des Reichshos­
gerichts veröffentlicht Harms Rrupicka zunächst in knappen Grund­
zügen seine paläographisch-diplomatischen Untersuchungen über dieses 
bisher von der Forschung stark vernachlässigte Gebiet. Durch Schrift­
bild, Formular und Siegel, durch Ranzleiregister und lianzleivermerke 
der ausgestellten Urkunden ist das Bestehen einer selbständigen, 
geordnet arbeitenden Hofgerichtskanzlei im 14. Jh. nunmehr ge­
sichert. Anwendung der deutschen Sprache und Gebrauch besonderer 
Siegel (ebenfalls schon sehr früh mit deutscher Umschrift!) heben diese 
Urkundengruppe als geschlossenes Ganzes aus der Masse heraus. Zür 
die Zeit Rarls IV. scheint überdies die Absicht erwiesen, durch 
SchriftlichkeiL der Rechtsverfahren und geordneten Geschäftsgang des 
Hofgerichts die Schlagkraft einer zentralen Reichsgerichtsbarkeit zu 
erhöhen und zu vermehren. ll). E.

Quellenwerk zur Entstehung der schweizerischen Eid­
genossenschaft. Erste Abteilung: Urkunden. Bd. 2, bearb. von 
Traugott Schieß, vollendet von Bruno Meyer. Aarau 1937, h. R. 
Sauerländer u. Co.; VIII, 941 S. Ver neue Land dieser für die 
Geschichte der Schweiz grundlegenden Quellenpublikation umfaßt in 
1647 Nummern das Material aus der Spanne zwischen 1292 und 
1332, in welchem Jahre die Stadt Luzern ihr Bündnis mit den drei 


